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RS OGH 1977/9/13 3Ob97/77,
3Ob77/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1977

Norm

EO §14

EO §27

EO §54 Abs1 Z3

EO §374

Rechtssatz

Im Exekutionsverfahren zur Hereinbringung einer Geldforderung kann der Gläubiger nach Willkür entscheiden, ob er

ein schärferes oder ein milderes Exekutionsmittel ergreift; die §§ 14 und 27 EO beschränkten nur die Anwendung

mehrerer Exekutionsmittel und den Umfang der Vollstreckung. Dies gilt jedoch ungeachtet der Bestimmung des § 402

EO nicht für die Sicherungsexekution.
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